
ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN               03/2024 

Association des Intérêts d’Yvonand für den Camping de la Menthue  - Beide am Chemin de la Plage 20, 1462 Yvonand  

Gerichtsstand Yvonand, Vaud - Die Campingregeln sind integraler Bestandteil dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen. 

 

ART. 1  
GELTENDE VORSCHRIFTEN  

1 Die folgenden Bestimmungen regeln die Grundzüge des 

Vertragsverhältnis zwischen der AIY (Association des Intérêts 

d’Yvonand), die den Campingplatz Menthue betreibt und der 

Mieter. Unter Vorbehalt der Bestimmungen des 

Schweizerischen Obligationenrechts. 

 

ART. 2 
MIETER UND BEGÜNSTIGTE 

1 Stellplätze und Mietobjekte (nachfolgend „Objekt“) können 

nur von Erwachsenen gemietet werden (nur 1 Installation pro 

Platz). Als Mieter gilt die Person, die das Objekt reserviert. 

2 Mindestens eine volljährige Person (über 18 Jahre) muss auf 

jedem Objekt anwesend sein. Massgebend ist das Alter zum 

Zeitpunkt der Ankunft. 

3 Minderjährige zwischen 16 und 18 Jahren müssen eine von den 

Eltern unterschriebene Original-Vollmacht vorlegen zusammen 

mit einer Kopie eines Ausweisdokuments der Eltern. Die 

Vollmacht befindet sich auf unserer Website www.camping-

yvonand.ch unter «Nützliche Dokumente». 

4 Das Objekt darf nur vom Mieter sowie den bei der Reservation 

angekündigten Begleitpersonen benutzt werden. 

 

ART. 3 
RICHTIGKEIT UND KONTROLLE DER INFORMATIONEN  

2 Der Mieter bestätigt dem Campingplatz de la Menthue die 

Richtigkeit aller zur Verfügung gestellten Angaben, 

insbesondere seiner persönlichen Daten und derjenigen der 

Begleitpersonen. 

3 Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, die Angaben zu 

überprüfen, ob sie den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechen. Wenn falsche Angaben gemacht werden oder 

wenn Gastgeber und Besucher sich nicht angemeldet haben, 

behält sich die Direktion das Recht vor, sie wegzuweisen.  

 

ART. 4 
PREIS PRO NACHT 

1 Der Preis pro Nacht setzt sich aus dem Mietpreis des Objekts 

und Preis pro Person zusammen. 

2 Die Kurtaxe ist ab 16 Jahren fällig (CHF 1.50).  

 

ART. 5 
RESERVATIONSSBESTÄTIGUNG  

1 Der Gesamtbetrag des Aufenthalts ist zum Zeitpunkt der 

Buchung fällig.  

2 Eine Reservierungsanfrage (Option) erfordert eine Bestätigung 

per E-Mail vom Campingplatz de la Menthue.  

3 Die Reservierung und der Standplatz sind bestätigt und 

garantiert, sobald die Buchungsbestätigung bei Ihnen 

eingetroffen ist.  

 

ART. 6 
STORNIERUNGEN UND RÜCKERSTATTUNGEN 

1 Es ist möglich, die Reservierung eines Objekts bis 31 Tage vor 

der geplanten Anreise kostenlos zu stornieren. Die 

Dossiergebühren werden in keinem Fall zurückerstattet. 

2 Die folgenden Bedingungen gelten im Falle einer Stornierung:  

- 21 bis 30 Tage vor Ankunft werden 25 % des Gesamtbetrags 

in Rechnung gestellt. 

- 11 bis 20 Tage vor Ankunft werden 50 % des Gesamtbetrags 

in Rechnung gestellt. 

- Innerhalb der letzten 10 Tage werden 100 % des 

Gesamtbetrags in Rechnung gestellt.  

 

ART. 7 
CHECK-IN / CHECK-OUT 

1 Check-in ist am Anreisetag zwischen 15h und 18h möglich. 

Späteres Einchecken ist nur nach vorheriger Absprache 

möglich. Bei der Ankunft ist ein Ausweis vorzuweisen und das 

zur Verfügung gestellte Formular auszufüllen.  

2 Bei Miete ist eine Kaution von CHF 100.- bei der Ankunft in bar 

zu hinterlegen, welche bei der Abreise zurückgegeben wird, 

sofern beim Mietobjekt nichts zu beanstanden ist (siehe Art. 8, 

Punkt 3). 

3 Der Check-out muss am Abreisetag vor 10h erfolgen.  

4 Bei unangemeldeter verspäteter Abreise wird eine zusätzliche 

Nacht verrechnet. 

5 Reservierte Transitplätze werden bis spätestens 18h am 

Anreisetag garantiert. 

 

ART. 8 
REINIGUNG UND ENDE DES AUFENTHALTS  

1 Das Mietobjekt ist bei Abreise sauber gereinigt zu hinterlassen. 

Eine Bestandsaufnahme erfolgt vor jeder Abreise.  

2 Der Mieter hat seine Abreise mit dem Personal zu organisieren 

unter Beachtung der Check-out-Zeit am Abreisetag. 

3 Wenn Schäden festgestellt werden oder die Reinigung zum 

Zeitpunkt der Übergabe nicht ordnungsgemäss ist, wird der 

fällige Betrag von der Kaution von CHF 100.- abgezogen. 

 

ART. 9 
RAUCHEN VERBOTEN 
Es ist strengstens verboten, in den Mietobjekten zu rauchen 

(Wohnwagenvorzelte inbegriffen).

 
ART. 10 

WÄSCHE (Wohnwagen, Wohnmobile, Coco Sweet)  
1 Duvets, Kissen, Leintücher, Bettwäsche und Badtücher werden 

nicht zur Verfügung gestellt.  

2 Der Camping verfügt über 2 Waschräume für Ihre Wäsche. 

                                       

 

http://www.camping-yvonand.ch/
http://www.camping-yvonand.ch/

